
Gemeindeamt:

Nur rn Gemernden mrt  Wahlsprengeleinteilung  am Gebaude  jedes Sprengelwahllokales  anschlagen!

Waldkirchen  am  Wesen

Kundmachung
über Verfügungen  der GemeindewahIbehörde/in  Statutarstädten  der Bezirkswahlbehörde  vor der Wahl

Anlässlich  der  Europawahl  am 9. Juni 2C)24 wird  gemä  ß Ei 39 Abs. 2 der  Europawa  hlordnung  -  EuWO,  BGBI. Nr. 117/  1996,  in der  geltenden  Fassung,

verlautbart:

. .. Gemeindeamt  Waldkirchen  a. Wesen  4085  Waldkirchen  61
1.  In diesem  Gebaude,..........................................................................................................................

(Adreise)

befindet  sich das  Sprengelwahllokal

des Wahlsprengel,§.p7e.n.g.e.I...:l.W,4.I.d.k,i.r5:.t4q.n..........................................................
(Nummet,  8ezeichnung  usw  )

Die dazugehörigeVerbotszoneumschließt  4e.n.Um.k.r.ejs von 150 m des Wahllokals

Bei der Europaumhl  können Wahlkartenw6hleönnen  und Wahlkartenwähler  ihre St'mme  in jedem  Wahllokül  abgeben.

2. Wahlzeit  von......9.?.t.'o.9.......  bis,,...,'.'J9.'?.....  Uhr  **)
Wahrend  der Wahlzeit  ist die Stimmabgabe  durchlaufend  mt5B1ich. Als Urkunden  oder amtliche  Bescheinigungen  zur Feststellung  der Identitat  kommen  insbe-

sündere  in Betracht:  Personalausweise,  Pässe und führerscheine,  überhaupt  alle amtlichen  Lichtbildausweise.

Der Meldezettel  ist zum Nachweis  der  Identität  n i c h t geeignet.

3. Am Wahltag  istinnerhalb  der  Verbotszone  (Verbotszone  ist das Gebäude,  in dem  sich ein Wahllokal  befindet,  ferner  die in Punkt  1 als Verbots-

zone näher  beschriebenen  Flächen,  wie  etwa  der  Umkreis  in Metern,  Gehsteige,  Verkehrsflächen  usw.)  folgendes  verboten:

a) jede  Art  der  Wahlwerbung,  insbesündere  auch  durch  Ansprachen  an die Wählerinnen  und  Wähler,  durch  Anschlag  oder  Verteilen  von  Wahl-

aufrufen,  Listen  der  Kandidatinnen  und Kandidaten  und  dergleichen,

b) jede  Ansammlung  von  Personen,  sowie

c) das Tragen  von  Waffen  jeder  Art  (das Verbot  des Tragens  von Waffen  bezieht  sich nicht  auf  jene  Waffen,  die am Wahltag  von im Dienst

befindlichen  Organen  des öffentlichen  Sicherheitsdienstes  und Jushzwachebeamten  nach ihren  dienstlichen  Vorschriften  getragen  werden

müssen).

4. UbertretungendieserVerbotewerdenvonderBezirksverwaltungsbehördemiteinerGeldstrafebiszu218 € ,imFallderUneinbringlichkeitmit

Ersatzfreiheitsstrafe  bis zu zwei Wochen  geahndet.

Kundmachung

h 23.04.2024angesc  lagen  am...........................

abgenommen  am..........................

Kundmachung lVerTugungen Gemeindewahlbehörde) - EU24 IEX 204)



Gemeindeamt:

Nur rn Gemeinden  mrt  WahlsprengelemteHung  am Gebaude  )edes SprengeIwahllokcrles  anschlagen!

Waldkirchen  am  Wesen

Kundmachung
über  Verfügungen  der Gemeindewahlbehörde/in  Statutarstädten  der Bezirkswahlbehörde  vor der Wahl

Anfösslich  der  Europawahl  am 9. Juni 2ü24  wird  gernäß  Ei 39 Abs. 2 der  Europawa  hlordnung  -  EuWO,  BGBI. Nr. 117/1996,  in der  geltenden  Fassung,

verlautbart:

Seminarhotel  4085  Wesenufer  1
1.  In diesem  Gebäude,............................!...........,.....,,....,,,...,,,,,,,,,,,

lAdresse)
befindet  sich das Sprengelwahllokal

des  Wahlsprengels-SPr-elQg!!2-We-S-en!!e-r-***---------*v-----**-***-a-*-----*-**------*a-----*-----
(Nummer, Bezeichnung uiw  l

Die  dazugehörigeVerbotszoneumschließt!!.e.n..u.",r,ei?Yo.n. 150 m de.s, Wahllo.k.ajs..

eer der iuropawahl  können Wühlkartenvw'hleönnen  und Wahlkartenwähler  rhre Stimme  rn jedem  Wahllokal  abgeben.

2 Wahlzeit  von......9.7.'."o.9.......  bis......'.?S9.9.....  Uhr  **)
Wahrend der Wahlzeit  ist die Stimmabgabe  durchlaufend  möglich.  Als Urkunden  oder amtliche  Bescheinigungen  zur Feststellung  der Idenhtät  kommen  insbe-

sondere in Betracht:  Personalausweise,  Pässe und Führerscheine,  uberhaupt  alle amtlichen  Lichtbildausweise.

Der Meldezettel  ist zum  Nachweis  der  Identität  n i c h t geeignet.

3. Am Wahltag  ist innerhalb  derVerbotszone  (Verbotszone  ist das Gebäude,  in dem  sich ein Wahllokal  befindet,  ferner  die in Punkt  1 als Verbots-

zone näher  beschriebenen  Flächen,  wie  etwa  der  Umkreis  in Metern,  Gehsteige,  Verkehrsflächen  usw.)  folgendes  verboten:

a) jede  Art  der  Wahlwerbung,  insbesondere  auch durch  Ansprachen  an die Wählerinnen  und  Wähler,  durch  Anschlag  oder  Verteilen  von  Wahl-

aufrufen,  Listen  der  Kandidatinnen  und Kandidaten  und dergleichen,

b) jede  Ansammlung  von  Personen,  sowie

c) das Tragen  VOn Waffen  jeder  Art  (das Verbot  des Tragens  von Waffen  bezieht  sich nicht  auf  jene  Waffen,  die am Wahltag  von im D'ienst

befindlichen  Organen  des öffentlichen  Sicherheitsdienstes  und Justizwachebeamten  nach ihren  dienstlichen  Vorschriften  getragen  werden

müssen).

4. ÜbertretungendieserVerbotewerdenvonderBezirksverwaltungsbehördemiteinerGeldstrafebiszu218 € ,imFallderUneinbringlichkeitmit

Ersatzfreiheitsstrafe  bis zu zwei Wochen  geahndet.

Der  Bürgermeister:

Kundmachung

, 23.04.2024angesch  agen am...........................

abgenommen  am.........................

Kundmachung iVeriugungen Gemeindewahlbehaide) - EU24 (EX 2041


